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Hier fi nden Sie uns!

Kreishaus Paderborn
Aldegreverstraße 10-14
8. Etage, Raum A.08.17

Tel.: 05251 308-5101
Mülleri@kreis-paderborn.de
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Ansprechpartnerinnen und 
Ansprechpartner
Folgende Personen stehen bei Fragen zur Beurtei-
lung einer Kindeswohlgefährdung zur Verfügung:

Ingrid Müller
Tel.: 05251 308-5101
Muelleri@kreis-paderborn.de

Jessica Gosse
Tel.: 05251 308-51401
GosseJ@kreis-paderborn.de

Olga Prill
Tel.: 05251 308-51411
PrillO@kreis-paderborn.de

Jana Freiberg-Gumbel
Tel.: 05251 308-5106
Freiberg-Gumbel@kreis-paderborn.de

Günther Uhrmeister
Tel.: 05251 308-5100
UhrmeisterG@kreis-paderborn.de



Kinder wirksam schützen:
Beratung bei Kindeswohlge-
fährdung
Sie arbeiten mit Kindern und Jugendlichen 
zusammen und haben das Gefühl, dass es einem 
Kind oder Jugendlichen nicht gut geht?
Wirksamer Kinderschutz kann nur gelingen, wenn 
alle sich dafür mitverantwortlich fühlen. Das 
Bundeskinderschutzgesetz fordert entsprechend 
dazu auf, bei Hinweisen auf Kindeswohlgefährdung 
tätig zu werden und die eigenen Möglichkeiten zu 
nutzen, um die Situation mit den betroff enen Eltern 
und Kindern zu erörtern und auf die Inanspruch-
nahme von Hilfen hinzuwirken (§ 4 KKG und § 8a 
Abs. 4 SGB VIII).
Damit dieses gelingen kann, können sich alle 
Personen, die hauptberufl ich, neben- oder ehrenamt-
lich mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, bei der 
Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung kostenfrei 
beraten lassen.

Wenn Sie außerhalb der Kin-
der- und Jugendhilfe tätig sind 
und berufl ich Kontakt zu Kindern 
oder Jugendlichen haben …
zum Beispiel als Lehrer, Ärztin, Hebamme, Hausmeister
in der Schule, Psychologin im Krankenhaus oder auf 
Honorarbasis in Musik- oder Ballettschulen oder im 
Fußballverein -, dann haben Sie einen Anspruch auf 
Beratung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft ge-
genüber dem Jugendamt (§ 8b SGB VIII). Auch Ausbil-
der und Kolleginnen und Kollegen von Jugendlichen 
im Einzelhandel, der Gastronomie und Hotellerie haben 
einen Beratungsanspruch.

Die Beratung hilft den Personen, die zur Verschwiegen-
heit verpfl ichtet sind, auch zwischen den Erfordernissen 
der Schweigepfl icht und des Kinderschutzes abzu-
wägen. Die insoweit erfahrene Fachkraft kann beim 
Jugendamt oder bei einer anderen Stelle, etwa einer 
Beratungsstelle, tätig sein. Wenn sie beim Jugendamt 
arbeitet, bedeutet das nicht, dass Sie mit Ihrer Anfrage 
bereits das Jugendamt über einen Fall informieren. 
Denn Sie müssen keine persönlichen Daten, wie Na-
men, Alter oder Herkunft des Kindes, angeben.

Die Beratung wird zunächst in anonymisierter Form 
durchgeführt. Es geht dabei um die Beurteilung von 
Anzeichen und um die Frage, ob eine Gefährdung 
vorliegen könnte oder nicht. Auch die weitere Vorge-
hensweise kann Inhalt der Beratung sein. Erst wenn 
sich herausstellt, dass das betroff ene Kind oder der 
Jugendliche akut gefährdet ist, benötigt das Jugendamt 
genauere Angaben, um den notwendigen Schutz um-
gehend sicherzustellen.

Wie die Beratung funktioniert …
Für diese Beratungen gibt es »insoweit erfahrene 
Fachkräfte«. Diese sind auf Kindeswohlgefährdungen 
spezialisiert und haben viel praktische Erfahrung darin, 
Gefahren für das Kindeswohl zu beurteilen und Sie zu 
beraten, was als nächstes zu tun ist. Die Mitwirkung einer 
solchen qualifi zierten Fachkraft bei der Einschätzung des 
Gefährdungsrisikos für ein Kind oder einen Jugendlichen 
im Einzelfall trägt für Sie zu einer größeren Handlungssi-
cherheit bei. Häufi g sind nämlich die Anhaltspunkte für 
eine Gefährdung nicht eindeutig.

Wenn Sie in der Kinder- und 
Jugendhilfe tätig sind ….
zum Beispiel als Erzieherin in der Kindertagesstätte, als 
Honorarkraft im Jugendzentrum oder als Sozialpädagoge 
in der Jugendberufshilfe, hat der Träger Ihrer Einrichtung 
in der Regel mit dem Jugendamt schriftlich vereinbart, 
welche Schritte bei Hinweisen auf Kindeswohlgefährdung 
in Ihrer Einrichtung unternommen werden und wer für 
die verpfl ichtend vorgeschriebene Beratung als insoweit 
erfahrene Fachkraft für Sie zur Verfügung steht (§ 8a 
Abs. 4 SGB VIII).
Fragen Sie Ihre Leitungskräfte, an wen Sie sich mit Ihrem 
Beratungsbedarf wenden können. Häufi g beschäftigt der 
Träger selbst Fachkräfte, die die entsprechenden Kom-
petenzen und Erfahrungen haben; sie können aber auch 
von außerhalb - zum Beispiel von anderen Trägern oder 
vom Jugendamt - kommen.
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